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Berlin, den 5. Juli 2005

Das sog. „Integrationsmodell“ des VDEW

1.
Das EEG verpflichtet die Netzbetreiber zur Abnahme und Vergütung des EE-Stroms zu festgelegten Vergütungssätzen. Die Vergütungssätze sind nach Art der EE, nach Größe und Standort der Anlage sowie nach dem Einsatz bestimmter Techniken differenziert. Die Vergütungssätze werden über einen Zeitraum von idR. 20 Jahren gewährt und sind degressiv ausgestaltet. 

2.
Das „Integrationsmodell“ des VDEW sieht als Übergangsphase ein freiwilliges Zuschlagssystem vor. 

· Danach erhalten (alle Neuanlagen und) Bestandsanlagen, die für das Zuschlagssystem votieren, an Stelle eines Festpreises einen Strommarktpreis zzgl. eines Zuschlags, die insgesamt über den Vergütungssätzen des EEG liegen. 

· Für die Teilnehmer am Zuschagssystem entfällt die Abnahmegarantie und Zuschlag wird starker Degression unterworfen. 

· Eine Differenzierung nach Größe, Standort oder Einsatz best. Techniken entfällt.

· Eine Rückkehr zur Einspeisevergütung ist auch für Bestandsanlagen nicht mehr möglich. 

3.
Die zweite Phase des VDEW-Vorschlages sieht die Einrichtung eines Quotenmodells vor. 

· Der Anlagenbetreiber erhält für seinen Strom den Marktpreis zzgl. Zertifikatspreis. Ertragssteigerung durch „Veredelung“ des Stroms möglich.

· Vertriebsunternehmen haben eine einheitliche jährliche Quote für EE zu gewährleisten. 

· Europaweiter Handel mit sog. „Grünstrom“-Zertifikaten;

· Grds.: Einheitliche Quote für alle EE-Arten; ggf. „Teilquoten“ für homogene Technologiegruppen. 

· Bestandsanlagen erhalten für Übergangszeit einen garantierten Erlös aus Zertifikaten.

· bestehende Kleinanlagen erhalten weiterhin EEG-Vergütung.

4.
VDEW begründet „Integrationsmodell“ wie folgt:

· Quotensystem führt im Vergleich zu Mindestpreissystemen zu niedrigeren Kosten;

· Quotensysteme führen zu einer genaueren Zielerreichung und geben Sicherheit bezüglich des Anteils EE im Strommarkt; 

· Quotensystem vermeidet Mitnahmekosten;

· Mit der Einführung des Strombinnenmarkts 2007 ist die EG-Rechtskonformität des EEG gefährdet, da dieses zu Wettbewerbsverzerrungen durch partiell abgeschottete Märkte führe;

· Der Ausbau der EE müsse mit dem Ausbau der Infrastruktur synchronisiert werden;

5.
Bewertung des „Integrationsmodells“

· Bestehende Quotensysteme verfehlen die EE-Ziele.

· Investitionssicherheit geht verloren und damit können kleine und mittlere Unternehmen keine Kredite oder sonstige Finanzierung erreichen.

· EE-Ausbau wird sich auf Investitionen von den großen Energiekonzernen beschränken. 

· Kosten des Quotensystems sind aufgrund von Risikozuschlägen deutlich höher als Einspeisevergütung; Parallele Verwaltung der EEG-Kleinstanlagen. 

· Sog. Anreiz zur „Veredelung“ des EEG-Stroms gefährdet den Ausbau der EE.

· marktfernere EE (Biomasse, Geothermie, Solar) werden mit einheitlichem Preis aus dem Markt gedränkt;

· Die EG-Binnenmarktrichtlinie verlangt keine Harmonisierung der nationalen EE-Fördermodelle;

· Europaweiter Handel von EE-Strom würde gemeinsamer Verantwortung aller Mitgliedsstaaten zum EE-Ausbau widersprechen.
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